
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/9/10 2003/18/0161
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.2003

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

ABGB §179a Abs1;

B-VG Art130 Abs2;

FrG 1997 §33 Abs1;

FrG 1997 §37 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Da die Wirksamkeit einer Adoption gemäß § 179a Abs. 1 ABGB die gerichtliche Bewilligung voraussetzt, stellt der bloße

Abschluss eines Adoptionsvertrages keinen - über die private oder familiäre Beziehung zum Vertragspartner

hinausgehenden - Umstand dar, der in einem Verfahren betre>end Ausweisung iSd § 33 Abs 1 FrG 1997 zu einer

positiven Ermessensübung führen kann.
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